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UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
RTVG Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
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SSR Société suisse de radiodiffusion
LRTV Loi fédérale sur la radio et la télévision
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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medien

Jahresrückblick 2019: Medien

Medienfragen wurden 2019 verglichen mit den Jahren zuvor sowohl medial als auch im
Parlament eher selten diskutiert. Nach dem Peak im Jahr 2018 mit der No-Billag-
Initiative standen 2019 vor allem der Umzug des SRG-Radiostudios von Bern nach
Zürich und eines Grossteils des Fernsehens von Genf nach Lausanne sowie das neue
Gesetz über elektronische Medien im Mittelpunkt des Interesses. 

Nachdem sich der SRG-Verwaltungsrat im September 2019 für den Umzug eines Teils
des SRG-Radiostudios und seiner Mitarbeitenden von Bern nach Zürich entschieden
und die SRG überdies angekündigt hatte, dass Ähnliches womöglich auch der
Fernsehproduktion in Genf drohe, hatten vier Parteipräsidenten sowie ein
Vizepräsident (Pfister, cvp, ZG; Rytz, gp, BE; Landolt, bdp, GL; Rösti, svp, BE; Jans, sp,
BS) im Nationalrat und ein in dieser Frage sehr engagierter Beat Vonlanthen (cvp, FR) im
Ständerat gleichlautende parlamentarische Initiativen eingereicht, mit denen der SRG
ihre Produktionsstandorte ausdrücklich vorgeschrieben werden sollten. Nach den
ablehnenden Entscheiden der beiden Kommissionen zeigte sich bei der Behandlung
der entsprechende Initiative von Beat Vonlanthen im Ständerat schnell, dass sie auch
dort chancenlos sein würde. Um eine Niederlage zu verhindern, zog der Initiant seine
Initiative vor der Abstimmung zurück. Ganz anders sah die Situation eine Woche später
im Nationalrat aus: Mit 120 zu 54 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) gab der Nationalrat den
fünf nationalrätlichen Vorstössen Folge. Im Anschluss daran gab der SRG-
Verwaltungsrat bekannt, das Zügelprojekt durch eine gesamthafte Audiostrategie zu
ersetzen. Ein Teil des Umzugs würde dadurch verhindert, rund 80 Arbeitsplätze würden
aber dennoch nach Zürich verlegt. Medien und Politik zeigten sich unschlüssig darüber,
ob diese Nachricht als grosses Entgegenkommen der SRG oder als «halbherziges, dem
politischen Druck geschuldetes Bekenntnis», wie es Martin Landolt ausdrückte,
verstanden werden soll. Dennoch verzichtete der Ständerat im September
stillschweigend darauf, den Initiativen sowie einer Standesinitiative des Kantons Genf
(Kt.Iv. 19.306) mit einem ähnlichen Anliegen Folge zu geben. 

Neben der Umzugsfrage drohte der SRG 2019 weiteres Ungemach aus dem Parlament:
So standen einige Vorlagen im Raum, die die RTVG-Abgabe für Unternehmen und damit
einen Teil der Einnahmen der SRG streichen wollten. Im Mittelpunkt stand die
parlamentarische Initiative Rutz (svp, ZH; Pa.Iv. 18.405), welcher der Nationalrat im
September Folge gab. Da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen bereits
privat die Empfangsgebühr zu entrichten hätten, stelle die Unternehmensabgabe eine
Doppelbelastung dar, hatte zuvor die KVF-NR in ihrer Empfehlung für Folge geben
erklärt. In der Wintersession stimmte der Ständerat jedoch auf Antrag seiner KVF-SR
dem Folgegeben des Nationalrats nicht zu. Die von den Stimmbürgern 2015 bestätigte
Regelung sei erst Anfang 2019 in Kraft getreten und solle nun zuerst einmal beurteilt
werden. Zudem würden die SRG und die privaten Radio- und Fernsehstationen bei
Umsetzung der Initiative deutlich weniger Geld erhalten als bisher. 
Bereits vor der anfänglichen Zustimmung zum Vorschlag von Gregor Rutz im Nationalrat
hatte sich der Ständerat jedoch einverstanden gezeigt, im Rahmen eines Postulats
Abate (fdp, TI; Po. 19.3235) Alternativen zur Methode der heutigen umsatzabhängigen
Berechnung der Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen prüfen zu lassen. Zur
Verhinderung von Doppelzählungen des Umsatzes von Arbeitsgemeinschaften, Holdings
und dauerhaft miteinander verbundenen Unternehmen bei der Festlegung der Höhe
der Abgabe gaben die beiden Kommissionen zudem einer parlamentarische Initiative
Wicki (fdp, NW; Pa. Iv. 19.413) Folge. Anfang Dezember entschied überdies das
Bundesverwaltungsgericht, dass die lediglich sechs Tarifstufen für die Festlegung der
Unternehmensabgabe verfassungswidrig seien. Aufgrund der Rechtssicherheit sei die
aktuelle Regelung bis zum Erlass einer neuen aber weiterhin anzuwenden. 

Die Frage, wer zukünftig von der RTVG-Abgabe profitieren soll, wurde im Rahmen des
neuen Gesetzes über elektronische Medien diskutiert. Dieses war von Bundesrätin
Leuthard im Juni 2019 in die Vernehmlassung gegeben worden, wo es auf breite Kritik
stiess. Simonetta Sommaruga, die 2019 das UVEK und somit auch dieses Dossier von
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Doris Leuthard übernahm, entschied schliesslich nach langen Diskussionen und
Spekulationen über die Zukunft des Gesetzes, dieses nicht weiterzuverfolgen und
stattdessen einzelne Probleme mithilfe eines Massnahmenpakets punktuell anzugehen.
Neu sollen auch Onlineportale mit audio- und audiovisuellen, aber auch mit textlastigen
Beiträgen einen Teil der Radio- und Fernsehabgabe erhalten, sofern sie kostenpflichtig
sind. Zudem soll die indirekte Presseförderung in Form einer finanziellen Unterstützung
der Postzustellung auf zusätzliche Titel ausgeweitet und erhöht werden – jedoch nur
auf CHF 50 Mio. statt auf CHF 120 Mio., wie vorgängig von den Verlagen gefordert
worden war. 
Dass diese Aufstockung der indirekten Presseförderung die KVF-NR nicht vollständig zu
überzeugen vermochte, zeigte die Annahme der parlamentarischen Initiative Engler
(cvp, GR; Pa.Iv. 18.479) für eine Unterstützung der Presse in der digitalen
Transformation, welche ihre Schwesterkommission bereits vor der Ankündigung des
Bundesrates angenommen hatte. Im Unterschied zur KVF-SR lehnte die nationalrätliche
Kommission gleichzeitig jedoch eine parlamentarische Initiative Savary (sp, VD; Pa.Iv.
18.480) ab, die diese Unterstützung nicht wie die Motion Engler aus allgemeinen Mitteln,
sondern durch einen Teil der Abgabe für Radio und Fernsehen und durch die
Überschüsse aus den Abgabenanteilen finanzieren wollte. Eher zufrieden mit dem
bundesrätlichen Entscheid zum neuen Gesetz über elektronische Medien zeigte sich
Michael Töngi (gp, LU; Pa.Iv. 19.417), der seine parlamentarische Initiative für ein
Fördermodell für die elektronischen Medien mit der Begründung zurückzog, dass das
vom Bundesrat vorgeschlagene Projekt «in die richtige Richtung» gehe. 

Fortschritte gab es in der Frage um die Rückzahlung der zu Unrecht erhobenen
Mehrwertsteuerbeträge. In Reaktion auf einen Bundesgerichtsentscheid vom
November 2018 und eine überwiesene Motion Flückiger-Bäni (svp, AG; Mo. 15.3416)
schickte das UVEK im Frühjahr einen Vorentwurf in die Vernehmlassung, der eine
pauschale Rückvergütung an alle Haushalte in der Höhe von CHF 50 vorsah. Aufgrund
der grossmehrheitlich positiven Stellungnahmen präsentierte der Bundesrat im
November seine Botschaft zuhanden des Parlaments. 1

Presse

Rund um Ringier Axel Springer und den dem Medienhaus angehörenden «Blick» gab es
im Jahr 2020 bedeutende Entwicklungen. An der Dreikönigstagung Anfang Januar 2020
konstatierte Ringier-CEO Marc Walder, dass über 70 Prozent aller Einnahmen aus der
Digitalwerbung in der Schweiz an Konzerne im Ausland abflössen. Im selben Atemzug
gab er den Wiedereintritt von Ringier in den Verlegerverband bekannt, damit sich die
Schweizer Medienlandschaft vereint gegen die grossen Technologiekonzerne stellen
könne. Ringier war 2015 aus dem Verlegerverband ausgetreten, nachdem von den
anderen Medienkonzernen Kritik an Ringier und dessen Beteiligung an der Werbeallianz
«Admeira» mit der SRG und der Swisscom laut geworden war. Nachdem bereits die SRG
2018 ihre Anteile an der Werbeallianz verkauft hatte, gab auch die Swisscom im Februar
2020 bekannt, die Allianz zu verlassen, womit diese in den Alleinbesitz von Ringier
überging und zu einem rein privaten Unternehmen mutierte. Ringier plante eine
Neuausrichtung von Admeira; diese soll sich künftig auf die Vermarktung von TV-
Werbung konzentrieren. 

Ebenfalls im Februar hob Ringier den ersten digitalen Fernsehsender der Schweiz aus
der Taufe. Blick TV startete mit 48 Mitarbeitenden und wird vom ehemaligen «Arena»-
Moderator Jonas Projer geleitet. Von 6 bis 23 Uhr sollen Nutzerinnen und Nutzer via die
«Blick»-App oder -Homepage einen integrierten Live-TV-Kanal verfolgen können,
dessen Nachrichten laufend ausgetauscht werden. 180 Sekunden nach einer Eilmeldung
soll über diese bereits berichtet werden, lautete die Vorgabe an Chefredaktor Projer.
Die Nutzung des Fernsehsenders ist kostenlos, wird jedoch unterbrochen durch
Werbespots, die nicht übersprungen werden können. Mit dem neuen Format
beabsichtigte Ringier, zusätzliche Werbegelder zu generieren und das jüngere Publikum
verstärkt anzusprechen. Die Produzenten planten ferner, Blick TV ins herkömmliche
Fernsehprogramm zu integrieren. Gemäss Bericht der AZ erwarteten auch die
politischen Parteien das neue Format mit Spannung, da sie gemerkt hätten, dass sie
ihre Themen und Positionen via die herkömmlichen Medien nicht ausreichend
portieren könnten. «Dass wir unsere Botschaft unverzerrt und im O-Ton ans Publikum
bringen», versprach sich etwa der damalige SVP-Präsident Albert Rösti von Blick TV. 

Nicht zuletzt wurde im Februar 2020 bekannt, dass die Mobiliar 25 Prozent des
Aktienkapitals von Ringier übernimmt. Zur Frage, wie viel die Mobiliar für die
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Beteiligung eingesetzt hatte, wurde Stillschweigen vereinbart. Die NZZ vermutete, es
handle sich um einen «hohen dreistelligen Millionenbetrag». Mobiliar-
Verwaltungsratspräsident Urs Berger und Konzernchef Markus Hongler nehmen neu
Einsitz im Verwaltungsrat von Ringier. Bereits seit vier Jahren hatten die beiden
Unternehmen mit dem Joint Venture «Scout 24 Schweiz» gemeinsame Erfahrungen
gemacht. Die Mobiliar sehe mit dem Einstieg in den Ringier-Konzern die Möglichkeit,
mit dem bei Ringier gesammelten digitalen Know-How die eigene
Digitalisierungsstrategie schneller voranzutreiben, erklärte Hongler gegenüber den
Medien. Ihn interessiere in erster Linie die Plattformökonomie, respektive
Geschäftsmodelle, die Anbieter und Interessenten auf einem digitalen Marktplatz
zusammenbringen. 72 Prozent des operativen Gewinns erarbeitete Ringier zum
gegebenen Zeitpunkt im digitalen Bereich. Gemäss CEO Walder gehöre Ringier zu
denjenigen europäischen Medienunternehmen, deren digitale Transformation am
weitesten fortgeschritten sei. 

Ende Oktober 2020 wurde bekannt, dass die digitale Version des «Blick» unter noch
unbekanntem Namen ab 2021 auch in französischer Sprache zu lesen sein wird. Eine
Expansion in die Romandie hatte beinahe zeitgleich auch das CH Media angehörende
Online-Portal «Watson» bekannt gegeben. Medienberichten aus konkurrenzierenden
Verlagshäusern war zu entnehmen, dass diesem Unterfangen keine reinen
Marketingüberlegungen zu Grunde lägen, sondern dass der Entscheid eher die Folge
einer «nüchterne[n] betriebswirtschaftliche[n] Logik» (TA) sei. Mit der Expansion könne
den Werbekunden ein einheitlicher und nationaler Auftritt versprochen werden, womit
die Abwanderung von Werbegeldern zu den Tech-Giganten verlangsamt werden
könne. 2

1) APS-Zeitungsanalyse 2019 – Medien
2) NZZ, 19.10.19; AZ, 8.1.20; NZZ, TA, 9.1.20; TA, 3.2.20; AZ, Blick, NZZ, TA, 4.2.20; WW, 6.2.20; SoZ, 9.2.20; Blick, NZZ, 14.2.20;
AZ, 15.2.20; Blick, 17.2.20; AZ, Blick, TA, 18.2.20; Blick, 19.2.20; WW, 20.2.20; NZZ, TA, 22.2.20; Blick, 11.6.20; Blick, Lib,
6.10.20; TA, 7.10.20; NZZ, 12.10.20
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